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RS OGH 1966/10/11 10Os138/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1966

Norm

ABGB §6

PornG §2

Rechtssatz

Die Gerichte haben sich nicht an dem was in erlaubter oder unerlaubter Weise in der Großstadt den Jugendlichen

heute zugemutet wird, zu orientieren, sondern umgekehrt, sich an die von der Rechtssprechung bei der Auslegung des

Begriffes der Anstößigkeit iS dieser Gesetzesstelle zu ziehende Grenze zu halten.
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10 Os 138/66
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